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Dumping in der 
Werbung
Beim Lesen der 
neueren Forums-
beiträge stockte 
einigen der Atem: 
Eine große, namhafte 
Kosmetikfirma will 
für wenig  Geld viel 
Werbung aufnehmen.
Seite 1-2

Ausverkauf der 
Fernsehsender
Eine Pressemittei-
lung des Deutschen 
Journalistenverban-
d e s b e i n h a l t e t 
Brisantes.
Seite 2-3

Der IVS geht gegen die 
AGB´S vor
Professor Hertin hat 
d ie Musterk lage 
gegen das umfang-
reiche Rechteab-
tretungswerk der 
BSAG fertiggestellt 
und eingereicht.
Seite 3-4

Ein Jahr Newsletter
Vor e inem Jahr 
erschien der erste 
Newsletter aus unse-
rer Redaktion.  „Von 
der Schülerzeitung 
zum Newsletter“ lest 
Ihr auf 
Seite 4

Dumping die Zweite
Im Internet werden 
spanische und fran-
zösische Sprecher 
für eine Billigpro-
duktion gesucht.
Was sagt man dazu?
Seite 4-5

Dumping in der Werbung

Das Missverhältnis zwischen den 
Gagen der Synchronschauspieler 
und anderen Kosten der Serien 
und Filme, zu deren wirtschaftli-
chem Erfolg die Synchronschau-
spieler mit ihren Stimmen maß-
geblich beitragen, ist ja allgemein 
bekannt.
Als Beispiele seien die Gagen der 
deutschen Sprecher beliebter 
und erfolgreicher Zeichentrickse-
rien im Vergleich zu denen der 
US-amerikanischen genannt, o-
der auch die Kosten der deut-
sche Synchronisation im  Ver-

gleich mit dem Werbeetat der 
entsprechenden Filme (von den 
Kosten der Premierenfeier nebst 
eigens eingeflogenem Hauptdar-
steller mal ganz abgesehen).
Auch die Werbegagen (Layout/
Buyout) erscheinen im Vergleich 
zu den Schaltungskosten der 
Werbung im TV geradezu ver-
schwindend gering.
Die einmalige Ausstrahlung eines 
30-Sekunden-Spots am Sams-
tagabend kostet bei SAT 1 im 
Jahresmittel rund € 60.000. Nur 
ein einziges Mal wohlgemerkt! Es 
wird also langsam klar, was die 
Konzerne grundsätzlich für TV-
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Werbung ausgeben! Auf Grund 
der Streuverluste von Vollpro-
grammsendern muss eine Firma 
mindesten € 3.000.000 (in Wor-
ten: drei Millionen Euro) an Schal-
tungskosten investieren!!! Wenn 
der Werbespot seltener läuft, also 
weniger in die Werbung investiert 
wird, läuft das Unternehmen Ge-
fahr, dass die Werbewirkung 
"verpufft". Bei nur 2 Millionen er-
reicht der Werbetreibende nicht 
genügend Menschen, die ihm 
dann einen Umsatz bescheren, 
mit dem er die Schaltungskosten 
wieder drin hat. Werbung ist ja 
eine Investition, die Gewinn brin-
gen muss und darf keine Verlust-
aktion werden. Sonst darf man 
sie als Konzern gar nicht machen!
Die Controller, die uns und den 
Studios das Leben schwer ma-
chen, weil sie eine „Synchro“ für 
eine Differenz von € 20 an das 
günstigere Studio vergeben, ohne 
auf die Qualität zu achten, sind 
die gleichen, die jedem Konzern  
eine 3-Millionen-TV-Werbung 
verbieten, wenn die sich nicht ü-
ber die Verkaufszahlen refinan-
ziert! Es ist bei den Firmen, wie 
oben deutlich wird, viel Geld für 
Werbung vorhanden. Brauchen 
sie auch, sonst können sie keinen 
Werbedruck erzeugen.
Denn nicht immer sitzen Men-
schen zwischen 14 und 49 mit 
einem Hang zu Milchschnitte, 
Shampoo oder Faltencreme vor 
der Mattscheibe,.
Durch das Layout und Buyout für 
einen gesprochenen Werbespot 
kann der Synchronschauspieler 
sicher gehen, dass die von ihm 
erbrachte Leistung zeitlich be-
grenzt (z. B. 12 Monate)  und nur 
für ein bestimmtes Medium (ent-
weder TV oder Internet oder 
Messevorführungen etc.) einge-
setzt wird. Wenn der Spot sowohl 
im TV als auch im Internet ge-
zeigt werden soll, wird die Gage 
erhöht bzw. erneut gezahlt. Glei-
ches gilt, wenn der Spot länger 

als vorher vereinbart bzw. als 12 
Monate laufen soll oder der Spot 
verändert/neu gedreht wird.
Eine namhafte Kosmetikfirma hat 
nun Studios aufgefordert, ihnen 
ein Angebot für ein neues Logo/
Ending zu unterbreiten. Dabei hat 
sie im Vorfeld einige Bedingun-
gen genannt, die all dem, was 
sonst üblich ist, zuwider laufen.
Zitat:
"Das Angebot muss die nachfol-
genden Nutzungsrechte enthal-
ten und unter 4.000,-- Euro lie-
gen.
Angebote über diesem Vergü-
tungslimit können nicht berück-
sichtigt werden.
Mit Abgabe Ihres Angebots ak-
zeptieren Sie die nachfolgenden 
Konditionen.
- Pauschalangebot für die Nut-
zungsrechte einer ausgesuchten
Version/Sprachtake TV bundes-
weit, zeitlich unbegrenzt.
- Die Nutzung erfolgt im Rahmen 
dieser Vergütung in unbegrenzter
Spotanzahl (inkl. Umschnitte & 
Änderungen der Spots )
- Die Aufnahme wird nach übli-
chem Abrechnungshandling über 
TV-Layoutpauschalen nach Auf-
wand vergütet.
- Jegliche, etwaige Nutzung au-
ßerhalb der o.g. Verwertung wird 
in branchenüblicher Weise je 
nach Nutzungsart und Zeitraum 
abgerechnet". Zitat Ende
Zeitlich unbegrenzt bedeutet, 
dass der Spot nach einmaliger 
Vergütung viele Jahre laufen kann 
und das kann für den Sprecher/
die Sprecherin gleichzeitig be-
deuten, dass sämtliche andere 
Beauty-Firmen die Stimme über 
Jahre hinweg nicht mehr einset-
zen.
Wer also auf so ein Angebot ein-
geht, macht sich nicht nur (teil-) 
arbeitslos, sondern muss sich der 
Verantwortung bewusst sein, 
dass sich damit auch in der Wer-
bebranche die Preisspirale für al-
le nach unten drehen kann. 

Schließlich ist der Auftraggeber 
für das oben genannte Angebot 
ein riesiger Konzern und wenn so 
ein Beispiel Schule macht...

In diesem Zusammenhang ist das 
Angebot eine schallende Ohrfeige 
für die Schauspieler, die dann bit-
teschön eine Stimme mitbringen 
sollen, die genau das Image des 
Produkts transportiert und wäh-
rend des Werbeblocks den Zu-
schauer erreicht - auch wenn er 
gar nicht im Zimmer ist, die 
Stimme kann er trotzdem hören.

Wir haben jetzt noch nicht darü-
ber gesprochen, was die Produk-
tion eines solchen Hochglanz- 
Werbespots auf Hollywood-Ni-
veau kostet...

Pressemitteilung des DJV
ProSiebenSat.1: Knallharte 
Sparmaßnahmen trotz Gewinn

Berlin, 22.08.2007 -  Das Festhal-
ten der ProSiebenSat.1-Spitze 
am Stellenabbau im großen Maß-
stab bei Sat.1 trotz anhaltend 
positiver Konzernergebnisse hält 
der Deutsche Journalisten-Ver-
band für unakzeptabel und ar-
beitnehmerfeindlich. Die Medien-
gruppe hatte am heutigen Mitt-
woch ihre Zahlen für das erste 
Halbjahr 2007 verkündet. Danach 
ist der Konzernumsatz um 3,6 
Prozent auf über eine Milliarde 
Euro, der Konzernüberschuss 
sogar um knapp zwölf Prozent 
auf rund 128 Millionen Euro ges-
tiegen. "Vor dem Hintergrund 
dieser Zahlen bleibt nur eine Ein-
schätzung:  Die neuen Eigentü-
mer wollen die Sendergruppe fi-
nanziell ausbluten - ohne Rück-
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sicht auf die Mitarbeiter und die 
Qualität der Programme", kom-
mentierte DJV-Bundesvorsitzen-
der Michael Konken die Zahlen. 
Das Unternehmen erwirtschafte 
seit Jahren Gewinne, irgendwann 
sei einfach ein Ende der unter 
normalen Arbeitsbedingungen zu 
erzielenden Rendite erreicht. "Vor 
dem Hintergrund der neuesten 
Zahlen fordern wir die Eigentü-
mer verstärkt auf, die geplanten 
Entlassungen nicht umzusetzen."

Das einseitig profitorientierte 
Denken und fehlende soziale 
Verständnis zeigt nach Ansicht 
des DJV auch die Massenentlas-
sungsanzeige, die das Unter-
nehmen laut Informationen des 
Betriebsrates der ProSiebenSat.1 
Media AG an die Agentur für Ar-
beit in Berlin verschickt hat. Darin 
werde, so der Betriebsrat, die 
Massenentlassung ganz offen mit 
dem Wunsch nach mehr Profit 
begründet. Das Unternehmen sei 
zwar profitabler als der direkte 
Konkurrent RTL, andere Medien-
unternehmen in Europa seien a-
ber in der Lage, noch mehr Ge-
winn zu erwirtschaften. "Dass es 
bei Medienunternehmen nicht nur 
auf die absoluten Zahlen, son-
dern auch auf die Inhalte, die den 
Bürgern geboten werden, an-
kommt, haben die Finanzinvesto-
ren an der Spitze der Gruppe 
bisher nicht verstanden", sagte 
Konken. "Wenn an einem Stand-
ort wie Berlin knapp 20 Prozent 
der Stellen abgebaut werden, 
können selbst die motiviertesten 
Mitarbeiter die notwendige Quali-
tät der Inhalte nicht mehr garan-
tieren." 

Mehr erfahrt Ihr unter: 
www.djv.de

Die Musterklage ist raus!

Am 9.8.2007 gab der IVS grünes 
Licht für die Einreichung einer 

Klage gegen die BSAG. Sie rich-
tet sich gegen die Verwendung 
umfassender Rechtseinrämungs-
kataloge in den allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGBs) der 
BSAG. Sie gehören zu den um-
fangreichsten in der Synchron-
branche, und wir alle unter-
schreiben sie fast immer ohne sie 
durchzulesen. 
Bisher bedeuten diese Pauschal-
einräumungen von unseren Leis-
tungsrechten in der Realität, dass 
wir zumindest vertraglich auf jeg-

liche zusätzliche, erfolgsbedingte 
Vergütung für jede nur erdenkli-
che Nutzungsart (Hörspiele, 
Computerspiele, Klingeltöne etc.) 
verzichten. Auch verhindern sie 
indirekt, dass wir von Anfang an 
angemessen vergütet werden. So 
bekommen wir selbst dann nur 
die Standardgage, wenn von An-
fang an eine umfangreiche Nut-
zung unserer Leistungen in diver-
sen Medien geplant ist.  
Die BSAG ist in Berlin Marktfüh-
rer und ein wichtiger nationaler 
Player in der Branche. Auch die-
ses sind Beweggründe, warum 
der IVS gerade gegen die AGBs 
der BSAG vorgeht.

Im deutschen Recht bestehen 
eine Reihe von gesetzlichen Re-
gelungen, welche die umfangrei-
chen Rechtseinräumungen im 
Rahmen von AGBs unwirksam 
erscheinen lassen. 
Ohne dabei zu sehr ins Detail zu 
gehen, hier eine unvollständige 
aber aussagekräftige Übersicht:

Erstens existiert zwar eine be-
schränkte (aber nicht zwingende) 
gesetzliche Vermutung, dass der 
Filmhersteller (hier die BSAG) be-
stimmte Rechte an dem Ge-
samtwerk (hier der Synchronfas-
sung) von uns eingeräumt be-
kommt. Diese schließt aber nicht 
das Heraustrennen einzelner E-
lemente des Gesamtwerks und 
deren Verwendung in ganz ande-
ren Medien (Hörspiele, Compu-
terspiele, Klingeltöne etc.) ein. Es 
sind aber diese Verwendungen 
die u. U. zusätzliche Millionenein-
nahmen bedeuten.

Zweitens hat die Verwendung von 
AGBs durch einen Synchronpro-
duzenten zur Folge, dass die 
strengen, den kleinen Mann 
schützenden AGB-Regelungen 
des BGB anwendbar sind. Diese 
erklären Klauseln für unwirksam, 
die die andere Vertragspartei, al-
so uns, in treuwidriger Weise un-
angemessen benachteiligen. Das 
ist insbesondere daher Fall, weil 
wir die BSAG die von uns einge-
räumten Rechte einfach an Dritte 
lizenziert und diese dann unsere 
Leistungen in mannigfaltiger Wei-
se verwerten, ohne dass wir in 
Kenntnis gesetzt werden. Die Ab-
sicht des Urheberrechtsgesetzes 
uns zu schützen wird somit ver-
traglich ausgehebelt. 
Schließlich haben wir gemäß den, 
vielen von Euch mittlerweile be-
kannten, §§  32, 32a UrhG ge-
setzliche Ansprüche auf weitere 
Beteiligung am finanziellen Erfolg 
eines Gesamtwerks sowie insge-
samt angemessene Vergütung. 
Ob ein Gesamtwerk so großen  
ökonomischen Erfolg hat, dass 
uns ein Anspruch auf weitere 
Vergütung zusteht, können wir  
aber z. Zt. nur erraten. Informati-
onen über die Nutzung unserer 
kreativen Leistung bekommen wir 
schließlich keine. So fiel ein Kol-
lege kürzlich aus allen Wolken, 
als eine Plastikfigur aus einem 
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McDonald’s Kids Menü seines 
Sohnes ihn mit seiner eigenen 
Stimme ansprach. 
Von einer anfänglich angemesse-
nen Vergütung für die Einräu-
mung all der Nutzungsrechte in 
den AGBs kann zudem keine Re-
de sein. Die Gagen stagnieren 
seit Jahrzehnten und die AGBs 
werden, besonders durch die 
Einführung neuer Massenmedien 
wie DVDs, Computerspielen, 
Hörbüchern etc., immer länger. 
Da besteht keine Relation mehr 
zwischen Gage und medialer 
Ausschlachtung.
Die §§  32, 32a UrhG sind also bei 
diesen AGBs ungeeignet unsere 
Benachteiligung zu verhindern.

Im angebrachten Idealfall gibt 
uns das Gericht mit dieser Sicht-
weise Recht. Direkte Konsequen-
zen hätte dieses zunächst nur für 
die BSAG, die ihre AGBs in Zu-
kunft ändern müsste. Es ist aber 
davon auszugehen, dass sich 
die, hierdurch entstehende, neue 
Rechtslage in der Branche he-
rumspräche und andere Firmen 
ebenfalls die kritisierten Passa-
gen aus ihren Standardverträgen 
streichen würden. 

Unterschreiben wir dann einen 
neuen Vertrag und soll eine Nut-
zung unserer Sprechleistung, et-
wa in einer Telefonansage, statt-
finden, so muss eine Zusatz-
vereinbarung getroffen werden. 
Ähnlich wie bei der zusätzlichen 
nationalen Verwendung eines ur-
sprünglich nur für eine lokale 
Verwendung aufgenommenen 
Funkspots, könnte dann eine Zu-
satzvergütung gezahlt werden. 
Damit wären wir dem Ziel einer 
insgesamt angemessen Vergü-
tung für Synchronschauspieler 
wesentlich näher.
	 	 	 	 	

- Timm Neu

Von der Schülerzeitung zum News-
letter

Wir haben ein kleines Jubiläum 
zu feiern!
Vor einem Jahr, Anfang August 
2006, machten wir uns in unse-
rem Büro an die Arbeit und veröf-
fentlichten den ersten Newsletter 
des IVS. 
Wir wollten unabhängig von In-
ternet und Forum eine Informati-
onsplattform für unsere Mitglie-
der, für die, die es noch werden 
wollen und für andere interessier-
te Synchrontätige schaffen.
Viel hat sich seitdem getan. Die 
Themen der ersten Ausgabe wa-
ren u. a. der gemeinsame Brief 
des IVS und des BVdSP an das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, unsere Gründungsin-
formation, Informationen zu un-
serem Verein (jetzt Verband!), zu 
unserem Büro und die Suche 
nach einem Logo für unseren 
Verband.
Letzteres haben wir längst und 
haben uns inzwischen auch da-
ran gewöhnt ;-).
Das Büro ist im Vergleich zum 
letzten August jetzt auch durch 
eine feste Kraft besetzt, so dass 
der IVS auch erreichbar ist.
Damals war zu lesen, dass der 
Verband 160 Mitglieder zählt und 
deutschlandweit vernetzt bzw. 
vertreten zu sein war eins unserer 
Ziele. In der Zwischenzeit haben 
wir uns mehr als verdoppelt (ca. 
357 Mitglieder) und gut 90 unse-
rer Mitglieder kommen aus Mün-
chen und auch einige Hamburger 
haben wir schon ins Boot geholt.
Die offensichtlichste Veränderung 
ist wohl das Layout des Newslet-
ters.
Vor einem Jahr quälten wir uns 
mit den Tücken und beschränk-
ten Möglichkeiten eines Schreib-
programms rum, alles schwarz-
weiß, keine Fotos, nicht schön, 
nur informativ... 

Seit Anfang 2007 präsentieren wir 
uns nun schon in diesem Design 
und hoffen, Euch so auch weiter-
hin Informationen übersichtlich 
und ansprechend darbieten zu 
können. 
 

Dumping die Zweite

Im Internet war folgendes zu le-
sen:  Zitat:
„Spanische und französische 
Synchronsprecher in Berlin ge-
sucht.
Produktion: ArsAstrologica film-
productions, Regie: Jürgen G.H. 
Hoppmann
Gesucht:
Sprecher (männlich / weiblich)
Spielalter:
16-40 Jahre
Rollenbeschreibung:
Kinder-Zeichentrickfilm.
Nähere Infos:
Achtung: Dies ist eine Low-Bud-
get-Produktion im DVD-Bereich.
Von Anfragen von sogen. "Star-
Synchronsprechern" auf Hoch-
preisniveau bitte wir Abstand zu 
nehmen!
Gerne arbeiten wir mit jungen, 
frischen Sprechern, die bereits 
etwas Erfahrung im Synchron 
bzw. Schauspiel bzw. Stimmarbeit 
haben und sich auch für ein zu-
gegebenermaßen etwas modera-
tes Honorar engagieren.
Gage: EUR 110,--“  Zitat Ende
Da geht jemand aber offensiv mit 
dem Titel „Low-Budget-Produkti-
on“ um.
Nun, vielleicht wird ja von dieser 
Produktionsfirma den Synchron-
schauspielern eine Art Auto-Im-
munkrankheit unterstellt, deren 
Krankheitsverlauf immer mit der 
Selbstzerstörung endet? Aber 
„Spaß“ beiseite. Solche mehr als 
unseriösen Angebote haben wirk-
lich nur eines ganz sicher zur 
Folge: den deutlich schnelleren 
Tod der Synchronszene, als er 
bisher prognostiziert wurde. 
Wenn sich an den Arbeitsbedin-
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gungen nichts ändert. Aber viel-
leicht ist das ja auch gut so. Lie-
ber ein Ende mit Schrecken als 
ein Schrecken ohne Ende ...
Den Hoffnungsschimmer gibt es 
tatsächlich: immer mehr Kollegen, 
die sich gegenseitig informieren, 
immer weniger Kollegen, die sich 
zur Rendite-Schlachtbank führen 
lassen wollen, immer weniger 
Kollegen, die sich um ihre Ver-
wertungsrechte betrügen lassen 
wollen. Siehe „Der IVS geht ge-
gen AGB´S vor“.

Die Redaktion
Alexandra Marisa Wilcke, Timm Neu (Gastautor)
Ilona Otto - Stellvertretende Chefredakteurin
Nicolas Böll - Chefredakteur

Öffentlichkeitsarbeit
IVS Presseabteilung 
030 - 8100 15 601 

oder 

via E-Mail unter: 
presse@ivs-ev.info
IVS e.V.
Mühlenstraße 52
12249 Berlin
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